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RS OGH 1970/2/3 8Ob6/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1970

Norm

ABGB §891

Rechtssatz

Bei Bevollmächtigung eines Verteidigers in der Hauptverhandlung durch zwei wegen zusammenhängender Straftaten

angeklagte Ehegatten ist Solidarverp3ichtung anzunehmen, besonders wenn der eine Gattenteil, wie dem Verteidiger

bekannt, vermögenslos und einkommenslos ist.
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